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Balaklava – TermoSwed® Sturmhaube, thermogefüttert 
 
 

Das Basismaterial TermoSwed® ist bestens geeignet für alle Outdooraktivitäten. Bei hohen physi-
kalischen Belastungen ist TermoSwed® ungeschlagen. Die isolierenden Eigenschaften sind sowohl 
bei Trockenheit als auch bei Nässe hervorragend. Wenn man Bekleidung aus TermoSwed® und aus 
Baumwolle durchnässt, brauchen beide Materialien die gleiche Trockenzeit. Der Unterschied ist, dass 
eine 50-%ig durchnässte TermoSwed®-Bekleidung die gleichen isolierenden Eigenschaften aufweist 
wie ein trockenes Baumwollkleidungsstück. Wenn beide Bekleidungsstücke trocken sind, isoliert 
TermoSwed 50 % besser. TermoSwed® steht für optimalen Feuchtigkeitstransfer. Das dünne Material 
und die extrem dünnen Nähte gewährleisten einen hohen Tragekomfort und hervorragende Isolation 
bei niedrigen Temperaturen. Bestens geeignet für Einsätze von +10° C bis -15° C. 

 
TIPP: Nachts im Schlafsack eine TermoSwed®-Sturmhaube tragen, denn ein hoher Prozentsatz 

der Körperwärme wird über den Kopf abgegeben. 
 

 

 

Material - TermoSwed® 
Farbe - Schwarz 
Waschanleitung - TermoSwed®-Sturmhauben sind einfach zu pflegen: Maschinenwaschbar bei 

60° C. Beim ersten Mal bitte separat waschen, da überschüssige Färbemittel 
ausgewaschen werden können. 

Artikel-Nr. - 0910202 
Bemerkungen - BITTE BEACHTEN: Das Vermummungsverbot untersagt den Teilnehmern 

von Demonstrationen, ihr Gesicht zu verdecken oder Gegenstände (Sturm-
hauben) mitzuführen, die dazu bestimmt sind, das Gesicht zu verdecken, um 
die Feststellung der Identität zu verhindern. Ein Vermummungsverbot besteht 
unter anderem in Deutschland, Österreich und in einigen Kantonen der 
Schweiz. 
In Deutschland ist das Vermummungsverbot im § 17a Absatz 2 Versamm-
lungsgesetz geregelt und wird im § 27 Absatz 2 bzw. im § 29 (2) mit Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe unter Strafe gestellt. Das 
Vermummungsverbot wurde in Deutschland am 28. Juni 1985 im Bundestag 
beschlossen. 
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